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Antrag auf Befreiung von
von einzelnen Unterrichtsfächern
(Stand 10/2021)



	Name u. Vorname 
des Schülers/ der Schülerin
	     

	Voraussetzungen
geprüft



Unterschrift des
Klassenlehrers

	Vorbildung
	[bookmark: Text2]     
	

	Konfession
(bei Freistellung von Religion)
	[bookmark: Text3]     
	

	Klasse
	[bookmark: Text4]     
	



1. Berufsschulberechtigte, für die weder eigene Klassen noch ein doppelqualifizierender Bildungsgang Berufsschule Plus eingerichtet werden u. die einen mittleren Schulabschluss nachweisen, können auf Antrag von den Fächern Religionslehre, Ethik, Islamischer Unterricht oder Deutsch befreit werden. (§ 4 Abs. 2 BSO)

2. Über die Befreiung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im pflichtgemäßen Ermessen. (§ 4 Abs. 2 BSO)

3. Entsprechendes gilt für das Fach Politik und Gesellschaft, wenn die für die Berufsausbildung zuständige Stelle auf die erneute Ablegung des Prüfungsteils Wirtschafts- und Sozialkunde verzichtet. (§ 4 Abs. 2 BSO)

4. Abmeldung vom Religionsunterricht 
Die Erziehungsberechtigte haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. (Art. 46, Abs. 4 BayEuG)

Ethikunterricht ist Pflichtfach für alle Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen; ausgenommen die unter Nr. 1 genannten Schülerinnen und Schüler. (Art. 47, Abs. 1 BayEuG)

5. Befreiung vom Unterricht im Fach Sport
Die Schule befreit vom Unterricht im Fach Sport grundsätzlich nur, wenn durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass eine Teilnahme wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht möglich ist.

6. Der Befreiungsantrag bzw. die Abmeldung ist innerhalb der ersten drei Unterrichtswochen – bei Blockunterricht innerhalb der ersten zwei Unterrichtswochen – über den/die zuständige/n Klassenlehrer/-in der Schulleitung zuzuleiten. Später gestellte Anträge/Abmeldungen werden von der Schulleitung zurückgewiesen. Es ist unbedingt notwendig, dass die Erziehungsberechtigten, der Ausbildungsbetrieb und die zuständige Lehrkraft vom Befreiungsantrag bzw. von der Abmeldung Kenntnis nehmen und dies durch ihre Unterschrift bestätigen. 

7. Die Freistellung erfolgt nur für jeweils ein Schuljahr.

[bookmark: Text1]Hiermit beantrage ich, in den folgend aufgeführten Fächern vom Unterricht im  
Schuljahr 	 		freigestellt zu werden:

	Fach

	Wochen-
stunden
	Fachlehrkraft
	ggf. Nachweis
lt. Anlage (Zeugnis, Attest...)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     



Der Schüler/die Schülerin ist darüber belehrt worden, dass bei einer Befreiung von einzelnen Unterrichtsfächern 
> in das Zeugnis/Abschlusszeugnis ein entsprechender Vermerk aufzunehmen ist,
> die Vergabe des mittleren Schulabschlusses möglicherweise am Fehlen entsprechender Noten in diesen Fächern scheitern kann,
> sich ggf. die Arbeitszeit durch die Unterrichtsbefreiung erhöht (§ 9 JArbSchG).

	     
	     

	Ort
	Datum

	


	

	Unterschrift des Schülers/der Schülerin
	ggf. Unterschrift
des Erziehungsberechtigten

	






	Kenntnisnahme des Ausbildenden durch Stempel und Unterschrift

	
	

	Kenntnisnahme der Fachlehrkräfte
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	Entscheidung
der
Schulleitung




O  Dem Befreiungsantrag wird ohne Auflage stattgegeben für die Fächer:
O  Religionslehre
O  Ethik
O  Politik und Gesellschaft
O  Deutsch
O  Sport


O  Dem Befreiungsantrag wird mit folgender Auflage stattgegeben:

O  Das Fach Ethik ist als Pflichtunterricht zu besuchen.
 Die Unterrichtszeiten werden vom jeweiligen Klassenlehrer bekannt-
 gegeben.

O  Sobald Ersatzunterricht angeboten werden kann, ist dieser zu besuchen.


O  Dem Befreiungsantrag kann für folgende Fächer nicht stattgegeben werden. Begründung:

O  Vom Fach Politik und Gesellschaft kann nur befreit werden, wenn die Kammer eine bereits abgelegte Prüfung anerkennt; ein Nachweis dafür liegt nicht vor.

O  Deutsch ist „Berufssprache“ und wird grundsätzlich berufsspezifisch unterrichtet.

O  ................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................


Neustadt/Aisch, ..........................................................

....................................................................................
		B. Scheckel, OStDin
			        Schulleiterin
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